
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Burgenländlschen Landtages der XIII. Wahlperiode

Regierungsvorlage

Zahl 13 - 66

Gesetz

Beilage 123

vom ..-- , mit dem das Burgenländl-
sehe Raumplanungsgesetz geändert wird.

Der Landtag hat beschlossen:

Artitkel I

Das Burg·enländischeHaumplanungsgesetz, LGBI.
Nr. 18/1969, ln der Fassung der Gesetze LGoBl. Nr.
33/1971 und 5/1974 und der Kundmachung LGBI.
Nr. 48/1969, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 4 Abs. 1 wird 'fol'gender S'atz angefügt:
..Sind der Vorsitzende und der Vorsitzende-Stell
vertreter v.ef1hindert, so führt der Landesamts
direktor den Vorsitz mit Stimmrecht. C.

2. § 4 Abs. 6 hat :z:u lauten:
..(6) Der Landesamtsdirektor ist berechttgt, an
den Sitzungen des Haumplanung,sbeirates mit
beratender Stimme teilzunehmen. Weiters kön
nen den Sitzungen auch Sachverständige mit I

beratender Stimme beigezogen werden. lC

3. § 5 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
.Der Raumplanungsbeirat ist beschlußfähig,
wenn sämUiche MitgUeder ordnunqsqemäa ein
ge/,aden wurden, der Vorsitzen<Je oder sein
Stellv,ertreter oder bei deren Verhinderung der
Landesamtsdirektor und mindestens sechs son
stige Mitglieder anwesend sind. C.

4. § 6 litt. d hat zu lauten:
"d) die Ei,gnung von Flächenwidmungsplänen
(ausgenommen Änderungen) für die Genehmi
gun.g durch dl.e Landesregiel'lung,",

5. § 7 Abs. 2 hat ZlU lauten:
(2) Ein Entwicklungsprogramm hat die den Ge
gebenheiten der Natur, den wirtschaftl·ichen, so
zialen und kulturellen E'rfordemissen entspre
chenden Zielsetzungen der planmäßigen und
vorausschauenden Gesamtgestaltung des Lan
desg.ebietes oder einzelner Landesteile festzu
legen und kann die zu ihrer Erreichung erfor
<ferlichen Maßnahmen aufzelqen. Es hat auch
Grundsätze der örtlichen -Raumplanung zu ent
halten."

6. § 11 Abs. 2 hat zu lauten:
,,(2) Die Landesregierung kann zu den Kosten
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Grundsätze der örtlichen -Raumplanung zu ent
halten."

6. § 11 Abs. 2 hat zu lauten:
,,(2) Die Landesregierung kann zu den Kosten
der örtlichen Raumplanung den Gemeinden mit
Rücksicht auf die Bedeutung der raumordnen
den Maßnahmen und im Verhältnis zur Finanz
kraft der Gemeinden Zweckzuschüsse gewäh
ren."

7. § 14 Abs. 3 I:it. e hat zu lauten:
"e) Als gemischte Baugebiete si1nd solche Flä
chen vorzusehen, ·auf denen sowohl Wohnge
bäude und Gebäude, die überwiegend den wirt
schaftl,~chen, sozialen und kulturellen Bedürfnis
sen der Bevöl'~rung dienen, als auch Betriebs
gebäude und betriebliche Anl,agen, die aller
Voraussicht nach keine das örtlich zumutbare
Maß übersteigende Gefährdung oder Belästi
gung der Nachbarn oder eine übermäß.ige Be
lastung des Straßenv,erkehrs verursachen, er
richtet werden dürfen. a

8. § 18 Abs. 2 hat zu lauten:
,,(2) Der Entwurf des Flächenwidmungsplanes
ist vor Beschluß,~assung durch acht Wochen im
G'emeindeamt (Magistrat) zur allgemeilnen Ein
sicht aufzuJoe,gen. Die AUflage lst durch orts
übliche Kundmachung bekanntzugeben und dem
Amt der Landesreg~erung unter Anschluä einer
Plandarstellung samt den erforderlichen Erläu
teru.ngen unverzüglich mitzuteilen."

9. § 19 Abs. 4 hat zu lauten:
,,(4) Das Amt der Landesreg'i:erung ist von der
beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungs
planes unVierzügl'ich -i·n Kenntnis zu setzen. Im
übfligen gelten für das Verfahren die Bestim
mungen des § 18 Abs. 2 bis 12 slnnqemäß, wo
bei Abs. 6 mit der Maßgabe anzuwenden ist,
daß d.ile Landesreg·ierung auch ohne Anhören
des Raumplanungsbeirates über die Genehmi
gung der Änder.ung des Flächenwidmungsplanes
entscheiden kann:'

10. § 20 Abs, 1 hat zu lauten:
11.(1) 'Der genehmigte Flächenwidmungsplan hat
neben der W,rkung auf den Bebauungsplan (Teil
bebauungspJan) auch die Folge, daß Bauplatz
erklärungen und Baubewilliigungen nach der
Burgenländischen Bauordnung sowie Bewilli
gungen von sonstigen sich auf das GemeInde
gebiet auswirkenden Maßnahmen auf Grund
landesgesetzlicher Vorschriften nur zulässig sind,
wenn sie dem Flächenwidmungsplan nicht wider
sprechen."

11. Dem § 20 ist folgender Abs. 5 anzufügen:
w _.... _-'__ 01'.'1' _- ."'-'-1' ,.,. ,.v.. '-"&"', '-oll 1 , IW

landesgesetzlicher Vorschriften nur zulässig sind,
wenn sie dem Flächenwidmungsplan nicht wider
sprechen."

11. Dem § 20 ist folgender Abs. 5 anzufügen:
11,(5) Bescheide, die gegen Abs. 1 verstoßen,
slnd nichtig (§ 68 Abs. 4 Iit. d AVG 1950). Dies
g.jltauch für Bescheide nach der Bgld. Bauord
nung, die gegen § 14 b verstoßen. Erne Nichtig
erklärung ist nur innerhalb von 5 Jahren nach
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dem im § 63 Abs. 5 AVG 1950 bezeichneten
Zeitp'unkt mögliich. lC

12. § 23 Abs. 2 hat zu lauten:

,,(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes (Tell
beoauunqsplanss) ist vor Beschlußtassunq durch
acht Wochen im Gemetndeamt ~Magistrat) zur
all:gemeinen Einsicht aufzulegen. Di!e Aluflag,e
ist durch ortsübliche ~undmachung bekanntzu
.geben und dem Amt der Landesregierung un
ter Anschluß einer Plandarstel'lung samt den er
forderlichen Erläuterungen unverzüglich mltzu
teillen."

13. § 24 Abs. 4 hat zu lauten:

,,(4) Das Amt der Landesregiel'lung ist von der
beabsichtigten Ändel1ung des Bebauungsplanes
(Tellbebauunqsplanes] unve~üglich in Kenntnis
zu setzen. Im übrigen gelten für das Verfahren
die Bestimmungen des § 23 Abs. 2 bis 11 sinn
gemäß."

14. § 26 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
,,(1) Wurde die Absicht der Aufstellung oder Än·
derung eines Flächenwidmungsp:lanes oder el-

nes Bebauungsplanes (liei~bebauungsplanes) öf
fenUich kundg,emacht, so hat der Gemeinderat,
wenn dies zur Sicherung der späteren Durch
fUhru·ng des aufzustellenden Planes notwendig
ist, tür das Gemeindegebiet oder für Teile des
selben durch Verordnung eine Blausperre zu er
lassen."

Artikel "

(1) Art. I Z. 8 und 12 treten rückwirkend mit
1. Ju Ii 1969 in Kraft.

(2) Art. I Z. 7 tritt rückwirkend mit 1. Dezember
1980 in Kra.ft.

(3) Im übrigen tritt dieses Gesetz mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ve-r
Hert Art. 11 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes vom 30. No
vember 1973, LG.ßI. Nr. 5/1974, mi,t dem das Bur
gen:ländische Raumplanungsgesetz geändert wird,
seine W,irksamkeit.

Erläuterungen

I.

Allgemeines

Angesichts der Ttatsache, daß tür 136 von 138
bgld. Gemeinden rechtswirksame Flächenwldmungs
pläne bestehen, bringt der vorUegende Entwurf eine
Reihe von Änderungen des Raumplanungsgesetzes,
dle sich aus den Bedürfnilssen der Praxis 'ergeben.
Sein besonderes Anliegen besteht danin, eine Ent
I·astung des Raumplanungsbeirates sowle eine Ver
eintachung der verschiedenen Verfahren nach dem
Raumpl.an.ungsglesetz ZiU erreichen. Weiters war auf
Grund des Erkenntnisses des Verfassungsgerichts
hotes vom 10. Dezember 1979, G 27/79-10, wodurch
der Wortlaut des § 14 Abs. 3 ~it. e über die Wid
mungsart IIgemFschtes BaugebietU mit Wir~Ulng vom
1. 12. 1980 wesentlich verändert wurde, eine Neu
fassung dieser Bestimmung erforderlich. Darüber
hllnaus sotl den Aufsichtsbehörden die Mög'liichkeit
eröffnet werden, Verstöße ge·gen den Flächenwid
mungsplan durch die Nichtilgerldärung von Baube
wmtg.ungen zu ahnden. Nach der derzeitigen Rlege
I,ung des § 109 der Bur-genländischen Bauordnung,
LGBI. Nr. 13/1970, zieht zmar ein Verstoß gegen den
Flächenwtdmungsptan NichUgkeit nach sich, die Auf
hebung des Baubewiil.igungsbescheides ist jedoch
nur bis zum Baubeclnn {das ist mit Beainn der Erd-
VY.II'~I~·UII~QII 4'U c;I1IUIOlt1I,. \"a\J., uv' Uvl,,-e'~I~gll • "g~g-

I,ung des § 109 der Bur-genländischen Bauordnung,
LGBI. Nr. 13/1970, zieht zmar ein Verstoß gegen den
Flächenwtdmungsptan NichUgkeit nach sich, die Auf
hebung des Baubewiil.igungsbescheides ist jedoch
nur bis zum Baubeginn (das ist mit Beginn der Erd
oder Bauarbeiten) möglich. Da die Aufsichtsbehör
den meist erst zu elnem späteren Zeitpunkt von sol
chen Veretößen Kenntnis erlangen, soll eine Nichtlg
erklänmq auch noch innerhalb von fünf Jahren ab
Zustellung des Bescheides I. Instanz möglich sein.
Damit könnten die Alufsichtsbehörden im verstärkten
Ausmaß die 5inhaltung der nunmehr fast überall vor-

bandenen Flächenwidmungspläne herbeiführen. In
kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich vorliegende
Novelle auf Art. 15 Abs. 1 B-VG.

11.

Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Art. I Z. 1:

Di,ese Bestimmung soll es eromöglichen, daß der
R8Iumplanungsbeirat auch bei Verhinderung des Vor
sitzenden und seines Stellvertreters tagen kann.

Zu Art. I Z. 2:

Da der Landesamtsdirektor im Falte der Z. 1 den
Vorsitz Im Baumpl,anungsbeirat führt, erscheint es
zweckmäßig, ihm beratende Stimme auch in den
anderen Sitzungen des Raumplanungsbei-nates zu
zuerkennen.

Zu Art. I Z. 3:

nie auf Grund der durch Z. 1 geschaffenen Mög
lichkeit der Vorsitzführung durch den Landesamts
olrektor war bei der Regelung der Beschlußertor
del'lnis zu berücksichtigen.

nie auf Grund der durch Z. 1 geschaffenen Mög
lichkeit der Vorsitzführung durch den Landesamts
olrektor war bei der Regelung der Beschlußertor
del'lnis zu berücksichtigen.

Zu Z. 4:

Die Neufassung des § 6 1:11. d bewirkt eine Ent
lastunq des Raumplanu ngsbei rates, weil in Hinkunft
d~e via'len, zum Teil geringen Änderungen von Flä
chenwidmungsplänen nicht mehr zwingend im Raum
plammqsbslrat behandelt werden müssen. Es bleibt
aber der Landesregiel'1ung unbenommen, im Einzel-



fall Änderung von .flächenwidmungsplänen wegen
i,hrer besonderen Bedeutung oder aus sonstigen
Gründen gern. § 6 .it. e 1. Fa~1 dem 'Beirat z·u über
mitteln.

Zu Z.5:

Diese Bestimmung soll ermöglichen, daß im Ent
wicldungsprogramm nicht nur d,je Ziele für die ein
zelnen Rag'ionen, sondern auch die zur Erreichung
dieser Ziele notwendigen konkreten Maßnahmen ge
nannt werden können. Oie örtliche Raurnp1.anung
urnfaßt sowohl die Flächenwidmungsplanung als auch
-die Bebauungsplanung und beinhaltet somit auch die
FesUegung und Beachtung von Gestaltungsregeln.
Auf Grund der bestehenden Genehmigung'spflicht
von Bebauunqsplänen (Teilbebauungsplänen) durch
die Landesreg:ierung erscheint die vorgesehene Er
weiterung des notwendigen Inhaltes von Entwick
lunpsproqrarnmen auf den gesamten Bereich der
örtlichen Raumplanung als folger.ichtig.

Zu Art. I Z. 6:

Durch den Wegfall des Zitats des § 14 Abs. 4 des
Finan~ausgleichsgesetz\es 1967, 8GBI. Nr. 2, wird
der Hinweis auf eine bereits außer Kraft getretene
Bestimmung beseitigt. In Hi'nkunft wird bei der Ge
währung von ZweckZiuschüssen gern. § 11 Abs. 2 für
die Bestimmung der Flnanzkraft der Gemeinden die
entsprechende Regelung im jeweils geltenden 
befrtsteten - Fiinanzausgl'eichsgesetzes heranzuzie
hen sein.

Zu Art. I Z. 7:

Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes vom 10.12. 1979, G 27/79-10, wurden im § 14
Abs. 3 Mt. e die Worte "nach nt. a als auch nach
lit. CU wegen des dadurch hervorqsrutenen unbe
dingten Ausschlusses landwirtschaftlicher Betriebe
aus dem gemischten Baugebiet als verfassungswid
liig auf.gehoben. Zur BeseitLgung der durch dieses
Erkenntnis hervorgerufenen sprachlichen Uneben
heit des Textes wurde vorliegende FOl'imulier.ung
gewählt, di,e in "gemischten Baugebieten" ab 1. 12.
1980, dem Zeitpunkt des Inktrafttretens der Aufhe
bung, die Errichtung nicht störender ,ßetri'ebe zuläßt,
was auch den Erfordernissen der Praxls entspricht.
Der Beurteilung einer das örtlich zumutbare Maß
übersteigenden Gefährdung oder BeläsUgung der
Nachbarn oder der übermäßigen Belastung des stra
ßenverkehrs durch di,e erkennende Behörde wird
allerdings in Zukunft besondere Bedeutung zukom
men.

- - - - - _._--.... - ..... -_.
Nachbarn oder der übermäßigen Belastung des stre
ßenverkehrs durch dle erkennende Behörde wird
allerdings in Zukunft besondere Bedeutung zukom
men.

Zu Art. I Z. 8:

Bisher mußte die Auflag,e des Entwurfes des
Flächenwidmungsplanes ortsübliich kundgemacht und
noch vor Auflage eine diesbezügHche Kundmachung
im Landesamtsblatt erfolgen. Wenn diese Verlaut
barung im Landesamtsbiatt jedoch nicht rechtzeitig
vor der Aunage erfolgt, ist der Flächenwidmungs-
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plan nach der Rechtsprechung des Verfassungs~e

rtchtshotes gesetzWidrig zu Stande ge'kommen. Die
ser Formfehler führt - wie der Verfassungsgerichts
hof in seinem Erkenntnis vom 17. Dezember 1977,
V 40/77, ausgesprochen hat - Zlur AUfhebung des
gesamten Flächenwidmungspl,anes durch den Ver
fassungsgerichtshof. Um dles in Hinkunft zu vermei
den, sollen d~e Verfahrensbestimmungen so ,geän
dert werden, daß nur mehr eine ortsübliche Kund
machung 'und eine dresbezügUch,e Mitteilung an das
Amt der Landesregierung zwingend zu erfolgen hat.
Eine darüber htlnaus gehende P,ubli2lität im Landes
amtsblatt ist selbstverständjtch möglich und im In
teresse einer breitgestreuten Bürgerbeteiligung auch
wünschenswert, Die zwingende Bekanntg,abe der
PlandarsteU,ung samt Erläuterungen an das Amt der
Landesregierung trägt den Erfordernissen der Pra
><:is Bechnung und bringt fÜr einsichtwerbende BÜr
ger, Planunqsträqer 'und zahlrelche Di'enststellen e,i
ne wesentliche Erleichterung.

Um zu vermeiden, daß im Zuge von Beschwerde
verfahren Flächenwldmunqspläne zur Gänze aufge
hoben werden, Ist ein rückw.irkendes Inkrafttreten
dieser BesUmmung mit 1. Juli 1969, also mit dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Raumplanungsge
setzes, beabsichtigt.

Zu Art. I Z. 9:

Das Änderungsverfahren für Flächenwidmungs
pläne wird dadurch vereinfacht, daß nunmehr dle Ab
sicht der Änderung nich1 mehr öffentlich kundzu
machen ist. Der Entwurf ist aber - wie bisher 
zur allgemeinen EinsIcht aufzulegen. Der zweite Satz
der vorgeschlagenen Neuformulierung wird durch
Z. 4 der Novelle bedinqt,

Zu Art. I Z. 10 und 11:

Die Neufassung bringt eine Erweiterung dahin
gehend, daß nunmehr der Verstoß gegen den Flä
chenw,idmungspl81n zur N:ich-tigkeJt führt, Dies eröff
net der Oberoehörde nach § 68 Abs, 4 AVG, aber
auch der Aufsichtsbehörde ogem. § 84 Abs. 1 Iit. d
der Geme,indeordnung die MögUchkeit, rechtskrräft'i'ge
Bescheide, dlie gegen den Flächenwidmungsplan ver
stoßen (z.B. Baupl!atzerklärungen und Bauplatzbe
wUUgungen im Grünland), aufzuheben. Aus Gründen
der Rechtssicherheit soll diese BehebungsmögJich
keit aber nur innerhatb von fünf Jahren nach Zustel
lung des Bescheides I. Instanz mögHch sei,n. Im übrl
gen wird auf Pkt. I der Erläuterungen verwiesen.

Zu Art. I Z, 12:

lung'lde"s l3eiscieid~s'l:ff~~täiiz ~mÖglichsei"n.-I -m I Obrli~
gen wird auf Pkt. I der Erläuterungen verwiesen.

Zu Art. I Z, 12:

Auch bei der Älufstellung des Bebauungsplanes
soU das Verfahren aus den 21U Z. 8 genannten Gl'iün
den vereinfacht werden.

Zu Art. I Z. 13:

Auch das Änderungsverfahren bel Bebauungs
plänen soll wie bei Flächenwidmungsplänen (siehe
Erläuterungen zu Z. 9) vereinfacht werden.
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Zu Art. I Z. 14:

Da bereits sämtliche Gemei·nden des Burgen
landes zumindest vereinfachte Flächenwidmungsplä
ne erlassen haben, Änderungen von Flächenwid
mungsplänen - n,ich1 zuletzt auf Grund der Erlas
sung von rag,iooalen Entwicklungsprogrammen 
jedoch häufig er.folgen, soll zur Durchsetzung der
Planungsabsichten eine Bausperre auch aus Anlaß
der Änderung von Flächenwidmungsplänen oder von
Bebauungsplänen (Teilbebauungsplänen) verhängt
werden können.

Zu Art. 11 Abs. 1:

HinsichUich des rlückwirkenden Inkrafttretens des
Art. I Z. 8 und 12 siehe die Erläuterungen zu Art. I
Z.8.

Zu Art. 11 Abs. 2:

Da die vorliegende Novelle nicht vor dem Zeit
punkt des Inkrafttretens der AUfhebung wesentlicher
Teile des § 14 Abs. 3 Iit. e kundgemacht werden
kann, soll Art. I Z. 7 rückwirkend in Kraft treten.


